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Das Grundsatzdokument formuliert Überlegungen und Massnahmen 
zum Umgang mit bestehenden Kunstwerken in und an Baudenk-
mälern und zum angemessenen Umgang mit Baudenkmälern 
bei der Schaffung neuer Kunstwerke, insbesondere bei der Vorbe-
reitung und Durchführung von Kunst-am-Bau-Wettbewerben. 
Die Empfehlungen richten sich insbesondere an die Organisieren-
den von Wettbewerben auf Stufe Bund, Kanton und Gemeinde.

Die üblichen Regeln, die bei der Durchführung von Kunst-am-Bau- 
Wettbewerben einzuhalten sind, sind auch bei Verfahren in und 
an historischen Gebäuden zu beachten. Die vorliegenden Empfeh-
lungen ergänzen sie für Verfahren in historischem Kontext.

Als Baudenkmäler gelten im Rahmen dieses Grundsatzdokuments 
alle rechtlich geschützten Bauten und Anlagen, Gärten und 
Parkanlagen, Ortsbilder und Flächendenkmäler sowie die in den 
Inventaren des Bundes, der Kantone und der Gemeinden sinn-
gemäss als «schützenswert» oder «erhaltenswert» bezeichneten 
Objekte, wobei die Benennung der Schutzkategorien von Kanton 
zu Kanton variiert. 

Als Kunst am Bau werden künstlerische Interventionen bezeichnet, 
die im Zusammenhang mit einem Bauvorhaben entstehen und 
über den Baukredit oder aus anderweitigen Quellen finanziert oder 
gestiftet werden. Diese Kunstwerke sind oft orts- und kontext-
spezifisch oder gar ortsgebunden. Ihre physische Gestalt ist vielfältig: 
Wandmalereien, Mosaiken, Reliefs, Skulpturen am Bau und in 
der Umgebung, Brunnen, Installationen – aber auch ephemere oder 
nur für eine kurze Dauer zugängliche Kunst kann unter Kunst 
am Bau fallen.

Im Rahmen dieses Grundsatzdokuments gelten als Kunst am 
Baudenkmal ortsgebundene Kunstwerke, die in einer unmittelbaren 
oder mittelbaren Verbindung mit einem Baudenkmal stehen.
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Vorbereitung und Wettbewerbsprogramm
Die Fachstelle für Denkmalpflege soll möglichst frühzeitig in die 
Wettbewerbsvorbereitung einbezogen werden. Mit ihrer Fach-
kompetenz kann sie beim Beschaffen der notwendigen Unterlagen 
einen wesentlichen Beitrag leisten. Sie leitet aus den bauhistori-
schen Grundlagen klare Aussagen zur Schutzwürdigkeit und 
zum Schutzumfang des Gebäudes, seiner Ausstattung und seiner 
Umgebung ab.

Die Fachstelle für Denkmalpflege gibt programmverbindlich 
Auskunft über geschützte und schützenswerte Bestandteile des 
Baudenkmals und legt gegebenenfalls Prioritäten der Schutz-
würdigkeit fest. Sie definiert die Spielräume für Veränderungen 
oder Eingriffe.

Gemeinsam legen die Fachstelle für Kunst und die Fachstelle für 
Denkmalpflege fest, welche bestehenden, eng mit dem Bau 
verbundenen Kunstwerke zu erhalten sind und welche allenfalls 
zur Disposition stehen. In diese Abklärung sind auch mobile 
Kunstwerke einzubeziehen, die einen besonderen Bezug zum ge-
gebenen Kontext haben.

In das Wettbewerbsprogramm werden die bindenden Anforde-
rungen aufgenommen, die sich aus der Schutzwürdigkeit des Bau-
denkmals oder bestehender Kunst am Bau ergeben. 

Preisgericht
In der Jury müssen Fachleute aus dem Gebiet der Denkmalpflege 
angemessen vertreten sein. Es sind dies in der Regel Delegierte 
der Fachstelle; auch aussenstehende Denkmalpflegerinnen oder 
Denkmalpfleger können die denkmalpflegerischen Ansprüche 
vertreten. Entsprechend der Aufgabe und dem Gewicht der denk-
malpflegerischen Belange sind sie entweder in den Kreis der 
Fachpreisrichterinnen und -richter oder denjenigen der Expertinnen 
und Experten einzugliedern.

Die Fachleute erläutern das Verhältnis der Projekte zu den denkmal-
pflegerischen Randbedingungen und beurteilen die Projekte 
nach den fachspezifischen Anforderungen. Sie sind aber auch 
umfassend an der Diskussion und Abwägung aller Aspekte der 
Entscheidungsfindung zu beteiligen. 

Die Fachstelle für Denkmalpflege begleitet die Realisierung des 
Siegerprojekts und ist bei jeglichen Eingriffen in das Baudenkmal 
oder bei Planänderungen beizuziehen.

3. Wettbewerbe für Kunst 
am Baudenkmal 
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Neben den üblichen Grundsätzen für den Umgang mit Kunst am 
Bau treten im Zusammenhang mit Baudenkmälern einige zusätzliche 
Aspekte in den Vordergrund: Kunst am Baudenkmal kommt 
neben der künstlerischen oft verstärkt eine historische Bedeutung 
zu und die Kunstwerke können zum untrennbaren Bestandteil 
des schützenswerten Baudenkmals werden.

Als materielle Zeugnisse der Geschichte sind nicht nur positiv 
konnotierte Kunstwerke zu erhalten, sondern auch solche, die kont-
rovers diskutiert werden und über deren Verständnis keine Einig-
keit besteht. Kunst am Baudenkmal ist in der Regel ein für 
einen spezifischen Ort und auf Dauer angelegtes Werk. Verände-
rungen am Standort, für den ein Kunstwerk geschaffen wurde, 
können mit der Zerstörung des Kunstwerks einhergehen oder aber 
die Bedeutung und Wirkung des Kunstwerks verändern und das 
Urheberrecht berühren. Demnach werden auch durch eine Verset-
zung eines Kunstwerks Sinn und Atmosphäre des Standortes 
verunklärt oder beeinträchtigt. Bei der Erarbeitung von Erhaltungs-
strategien ist eine Reihe von Aspekten zu berücksichtigen, etwa 
die verwendeten Materialien und Techniken, der Zustand und die 
Geschichte des Werks, die künstlerische Intention und der Kon-
text, die Funktionalität, Historizität, Authentizität, Ästhetik und 
Bedeutung des Werks; zudem rechtliche und finanzielle Aspekte 
oder Fragen der Sicherheit und Nachhaltigkeit.

Es kann nötig sein, für den Unterhalt und die Pflege, allenfalls für 
den Betrieb der Kunstwerke finanzielle Mittel bereitzustellen. 
Die Pflege und Wartung der Kunstwerke muss regelmässig erfolgen. 
Zudem müssen die Kunstwerke erforscht und systematisch in 
Inventaren erfasst werden.

Kunst wird oft kontrovers diskutiert, manchmal gar bekämpft. 
Unterschiedliche Erwartungen und Wertvorstellungen treffen auf-
einander. Akzeptanz setzt Information und Auseinandersetzung 
voraus; entsprechend wichtig sind die Bemühungen, Wissen 
über die Kunst zu vermitteln, z.B. in Form von Führungen, Publi-
kationen, Online-Inventaren etc.

Für temporäre Kunstaktionen ist der Spielraum für eine Bewilligung 
sicher wesentlich grösser als bei auf Dauer angelegten Werken; 
bei kurzzeitigen künstlerischen Interventionen gilt es sicherzustellen, 
dass das Schutzobjekt selber keinen Schaden nimmt.

4. Zum Umgang mit 
Kunst am Baudenkmal  
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